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Kreis Lippe 
 
146 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen 

der Stadt Bielefeld, den Kreisen Gütersloh, 
Herford, Höxter, Lippe, Paderborn und Minden-
Lübbecke und der Stadt Köln über die Wahr-
nehmung von Aufgaben nach dem Heilprakti-
kergesetz im Regierungsbezirk Detmold 

 
Auf die im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Köln vom 
17.03.2014 (Abl. Reg. Köln Nr. 11/2014) bekanntgemachte 
öffentlich-rechtliche Vereinbarung nach §§ 1, 23 ff. des Ge-
setzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) 
vom 01.10.1979 (GV NW S. 621) in der z. Z. geltenden 
Fassung zwischen der Stadt Bielefeld, den Kreisen Güters-
loh, Herford, Höxter, Lippe, Paderborn und Minden-
Lübbecke und der Stadt Köln über die Wahrnehmung von 
Aufgaben nach dem Heilpraktikergesetz im Regierungsbe-
zirk Detmold sowie deren Genehmigung durch die Bezirks-
regierung Köln wird gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 GkG hin-
gewiesen. 
 
Detmold, den 18.03.2014 
 
 
KREIS LIPPE 
Der Landrat 
Fachgebiet Gesundheit 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2014 
 
 
 
147 Amtliche  Bekanntmachung; Schau der Ge-

wässer II. Ordnung im Kreis Lippe 
 
Gemäß § 121 und 122  des Wassergesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz – LWG ) vom 
25.06.1995 ( GV NRW S. 926 ) in der zur Zeit gültigen 
Fassung  führt der Kreis Lippe als untere Wasserbehörde 
die Gewässerschau an folgenden fließenden Gewässern 
durch. 
 
In der Zeit vom 01.04. – 29.04. 2014  werden folgende 
Gewässer geschaut: 
 

Gewässer Kommune 
Länge 

Tag/Uhrzeit Treffpunkt  
 

Schönhager 
Bach    von der 
Quelle bis Be-
berbach und  

Heimbach von 
Beberbach  bis 
Quelle Waldfrie-

den 

Extertal 
7,3 km 

Di  
01.04.2014 

9.00 Uhr 

Extertal Sportplatz 
Goldbeck, Goldbecker 
Str./Ecke Im Dicken 

Menkhauser 
Bach von Klär-

anlage bis Stadt-
grenze südöstlich 

Dalbker Teich 

Oerlinghausen 
5,2 km 

Do 
03.04.2014 

9.00 Uhr 

Oerlinghausen, Menk-
hauser Weg/Ecke Lä-

mershagener Str. 

Wiebesieksbach 
von Hankenegge 

bis Kalle  und 
Pferdebach von 
Einmündung bis 

Quellteich in 
Faulensiek 

Kalletal 
5,2 km 

Di 08.04.2014 
9.00 Uhr 

  Kalletal Gutshof 
Hankenegge, Fam. 
Buschmeier, Han-

kenegge 1 

 
 
 
 
 

 
Sussieksbach 
von der Quelle 

bis Einmündung 
in die Windwehe 
nördl. Bechter-

dissen 

Leopoldshöhe 
5,2 km 

Do 
10.04.2014 

9.00 Uhr 

Lämershagener 
Str.(Oerlinghausen)/Ec

ke Wöstenfeld-
str.(Bielefeld) an der 

Kreisgrenze 

Grießebach vom 
Quellgebiet Klus 
bis Stadtgrenze 
östlich Sonne-

born 

Barntrup 
6,1 km 

Di 29.04.2014 
9.00 Uhr 

Hof Klusmeier, Klus 9 
(Blomberger Stadtge-

biet) 

 
Die Schautermine werden hiermit gem. § 121 Abs. 2 LWG 
öffentlich bekanntgegeben. Den Unterhaltungspflichtigen, 
den Eigentümern, den Anliegern, den zur Benutzung der 
Gewässer Berechtigten, den Fischereiberechtigten und der 
unteren Landschaftsbehörde wird Gelegenheit zur Teil-
nahme an den Schauterminen und zur Äußerung gegeben. 
 
Im Auftrag 
 
 
Kuhlemann 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2014 
 
 
 
148 Ersatzbestimmung von Vertretern gemäß 

§ 45 Kommunalwahlgesetz (KWahlG) 
 
Das Kreistagsmitglied Herr Jürgen Hundertmark, Freie 
Wähler, hat gem. § 37 KWahlG mit Ablauf des 01.03.2014 
auf seinen Sitz im Kreistag verzichtet.  
 
Nach § 45 KWahlG stelle ich hiermit fest, dass Herr Hans-
Dieter Kottmann als Nachfolger für Herrn Hundertmark mit 
Wirkung vom 19.03.2014 in den Kreistag des Kreises Lippe 
gewählt ist. 
 
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe bei mir Einspruch erhoben werden. Der 
Einspruch ist schriftlich einzureichen oder mündlich zur 
Niederschrift zu erklären:  
 

Felix-Fechenbach-Str. 5 
32756 Detmold 
-Zimmer 498- 

 
Detmold, den 20.03.2014 
 
Kreis Lippe  
Der Landrat als Wahlleiter  
für die Kommunalwahlen  
 
 
Heuwinkel 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2014 
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149 Öffentliche Zustellung einer Verwarnung 
 
An  Herrn Rafal Szeremeta, geb. am 16.05.1986, letzte be-
kannte Anschrift: Bei den Eichen 11, 32805 Horn-Bad 
Meinberg, ist am 17.03.2014 unter dem Aktenzeichen 
2.2.1C71/MFT eine Verwarnung gem. § 4 Abs. 3 Nr. 1 
StVG erlassen worden. 
 
Die Verwarnung konnte nicht zugestellt werden, da der Be-
troffene unbekannt verzogen ist oder seine Erreichbarkeit 
nicht hergestellt ist. 
 
Gem.  § 10 des Landeszustellungsgesetzes NRW (GV. 
NRW. 2006 S. 94) vom 01.02.2006 wird daher die Verwar-
nung öffentlich zugestellt. Sie gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tage dieser Bekanntmachung mehr als zwei Wochen 
vergangen sind. Mit der Zustellung beginnt die Klagefrist, 
nach deren Ablauf Rechtsmittel grundsätzlich nicht mehr 
möglich sind. 
 
Der Betroffene kann die Verwarnung beim Kreis Lippe, 
Fachgebiet Straßenverkehr, Felix-Fechenbach-Str. 5, 
32756 Detmold, Zimmer 194 in Empfang nehmen. 
 
Detmold, den 27.03.2014 
 
KREIS LIPPE 
Der Landrat 
FG Straßenverkehr 
Im Auftrage 
 
 
Römer 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2014 
 
 
 
150 Neubildung des Jugendhilfeausschusses des 

Kreises Lippe für die Wahlperiode 2014 - 2020 
 
Der Jugendhilfeausschuss wird nach der Kommunalwahl 
2014 neu konstituiert. Die im Bereich des Kreises Lippe 
wirkenden und anerkannten Träger der freien Jugendhilfe 
werden auf ihr Vorschlagsrecht gem. § 71 Abs. 1 Ziffer 2 
Achtes Buch des Sozialgesetzbuches – Kinder- und Ju-
gendhilfe – (SGB VIII) in Verbindung mit § 4 Abs. 4 des 
ersten Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugend-
hilfegesetzes (AG KJHG) und § 4 der Satzung für das 
Kreisjugendamt hingewiesen.  
 
Die freien Träger haben mindestens 12 Frauen und Män-
ner als stimmberechtigte Mitglieder und deren Stellvertre-
ter/innen vorzuschlagen. Ziel ist es, ein paritätisches Ge-
schlechterverhältnis anzustreben.  
 
Aus diesen Vorschlägen wählt der der Kreistag 6 stimmbe-
rechtigte Mitglieder und ihre persönlichen Stellvertre-
ter/innen für die Wahlzeit des Kreistages aus. Bei der Er-
nennung sind die Vorschläge der Wohlfahrtsverbände und 
der Jugendverbände entsprechend der Bedeutung ihrer 
Arbeit für die Jugendhilfe im Bereich des Kreises ange-
messen zu berücksichtigen. 
 
Zum stimmberechtigten Mitglied des JHA kann nur gewählt 
werden, wer auch dem Kreistag angehören kann. Die/der 
zu Wählende muss u.a. also mindestens 18. Jahre alt sein 
und seinen Hauptwohnsitz seit mindestens 3 Monaten im 
Bereich des Kreises Lippe haben.  

 
Ihre Vorschläge richten Sie bitte schriftlich bis spätestens 
10. Mai 2014 an den 
 
Landrat des Kreises Lippe 
Jugendamt  
z. Hd. Herrn Vathke 
32754 Detmold 
 
Rückfragen können ggf. gestellt werden an Herrn Vathke, 
Tel.: 05231 624350 oder r.vathke@kreis-lippe.de 
 
 
Detmold, 28. März 2014 
Kreis Lippe 
Der Landrat 
FB 5 Jugend, Familie und Soziales 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2014 
 
 
 
151 Immissionsschutz 
 
Bekanntmachung der Entscheidung über die Prüfung der 
Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung (anla-
genbezogene Vorprüfung des Einzelfalles nach § 3c des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung - UVPG - 
) für die Änderung und den Betrieb einer Biogasanlage in 
Lemgo. 
 
Die Firma Vollgas Bioenergie GmbH & Co KG, 32657 
Lemgo, Wittighöfer Straße 71, beantragt die Genehmigung 
gemäß §§ 4/16/19 des Bundes- Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG) für die Änderung und den Betrieb einer Biogas-
anlage an dem Standort in 32657 Lemgo, Gemarkung Lee-
se, Flur 4, Flurstück 157, Gemarkung Lieme, Flur 5, Flur-
stück 355.  
Die Biogasanlage ist in der Anlage 1 (Liste der UVP- pflich-
tigen Vorhaben) des UVPG unter der Nr. 1.3.2 Spalte 2 als 
Anlage genannt, für die im Rahmen einer standortbezoge-
nen Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c Abs. 1 Satz 2 des 
UVPG zu prüfen ist, ob nach den in der Anlage 2 Nr. 2 
UVPG aufgeführten Schutzkriterien erhebliche nachteilige 
Umweltauswirkungen zu erwarten sind, die nach § 12 
UVPG zu berücksichtigen wären. 
 
Nach Prüfung der Antragsunterlagen und unter Berücksich-
tigung der Stellungnahmen der im Genehmigungsverfahren 
beteiligten Träger öffentlicher Belange wurde entschieden, 
dass die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
nicht notwendig ist, da erhebliche nachteilige Umweltaus-
wirkungen nach den in der Anlage 2 des UVPG genannten 
Schutzkriterien zum Standort des Vorhabens nicht zu er-
warten sind. Die Feststellung ist selbstständig nicht an-
fechtbar. 
 
Die Entscheidung wird hiermit gem. § 3a des UVPG be-
kanntgegeben. 
 
Im Auftrag 
 
 
Gez. Niehage 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2014 
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Stadt Bad Salzuflen 
 
152 Neubildung des Jugendhilfeausschusses der 

Stadt Bad Salzuflen für die Wahlperiode 2014 - 
2020 

 
Der Jugendhilfeausschuss der Stadt Bad Salzuflen wird 
nach der Kommunalwahl am 25.05.2014 neu gebildet. 
 
Gemäß § 4 Abs. 1 des Ersten Gesetzes zur Ausführung 
des Kinder- und Jugendhilfegesetzes  (AG-KJHG) und § 4 
Abs. 1 der Satzung für das Jugendamt der Stadt Bad Sal-
zuflen gehören dem Jugendhilfeausschuss 15 stimmbe-
rechtigte Mitglieder einschließlich der Vorsitzenden / des 
Vorsitzenden an. 
 
Auf die im Bereich der Stadt Bad Salzuflen wirkenden und 
anerkannten Träger der freien Jugendhilfe entfallen gem. 
§ 71 Abs. 1 Ziffer 2 des Achten Buches des Sozialgesetz-
buches  - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) zwei Fünftel 
des Anteils der stimmberechtigten Mitglieder des Aus-
schusses. Dies entspricht sechs stimmberechtigten Mit-
gliedern. 
 
Die im Bereich der Stadt Bad Salzuflen wirkenden und an-
erkannten Träger der freien Jugendhilfe werden hiermit auf 
ihr Vorschlagsrecht gem. § 71 Abs. 1 Ziffer 2 SGB VIII i. V. 
m. § 4 Abs. 4  AG - KJHG hingewiesen. 
 
Die vorschlagsberechtigten Träger der freien Jugendhilfe 
sollen insgesamt mindestens 12 Personen als stimmbe-
rechtigte Mitglieder sowie deren persönliche Stellvertrete-
rinnen/Stellvertreter vorschlagen. Dabei ist ein paritätisches 
Geschlechterverhältnis anzustreben. Zum Mitglied des JHA 
kann nur gewählt werden, wer dem Rat angehören kann. 
Die zu wählenden Personen müssen u.a. mindestens 18 
Jahre alt sein und ihren Hauptwohnsitz seit mindestens 
drei Monaten in Bad Salzuflen haben. Insoweit sind bei der 
Erstellung der Vorschlagslisten auch die einschlägigen 
Bestimmungen des Kommunalwahlgesetzes zu beachten. 
 
Der neue Rat wählt aus den vorgeschlagenen Personen 
sechs stimmberechtigte Mitglieder und deren persönliche 
Stellvertreterinnen/Stellvertreter. Vorschläge der anerkann-
ten Träger der freien Jugendhilfe, insbesondere der Wohl-
fahrtsverbände und der Jugendverbände sind entspre-
chend der Bedeutung ihrer Arbeit für die Jugendhilfe im 
Bezirk des Jugendamtes angemessen zu berücksichtigen. 
 
Es wird gebeten, die Vorschläge bis zum 10.05.2014 bei 
der Stadt Bad Salzuflen 
- Jugendamt -, Rathaus, Rudolph-Brandes-Allee 19, 32105 
Bad Salzuflen, einzureichen. 
 
Rückfragen können gestellt werden an Herrn Busse,  
Tel. (05222) 952-437 oder b.busse@bad-salzuflen.de. 
 
Stadt Bad Salzuflen 
 
Bad Salzuflen, den 24.03.2014 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Honsdorf 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2014 
 
 

 
153 Hinweis auf das Widerspruchsrecht und auf 

das Erfordernis der Einwilligung gegen bzw. 
für die Datenübermittlung aus dem Melderegis-
ter (§ 35 Abs. 6 Meldegesetz NRW - MG NRW) 

 
Die Stadt Bad Salzuflen als Meldebehörde ist gemäß § 35 
des Meldegesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Meldegesetz NRW  -  MG NRW) berechtigt, 
 
• Auskunft über Namen und Anschriften von Wahlberech-

tigen an Parteien und Wähler gruppen im Zusammen-
hang mit Parlaments- und Kommunalwahlen innerhalb 
von 6 Mo- naten vor einer Wahl zu erteilen 

 
• Auskünfte im Zusammenhang mit Volksbegehren, 

Volksentscheiden und Bürgerentscheiden an Antrag-
steller und Parteien zu erteilen 

• Auskünfte an private Dritte über das Internet 
 
Sie haben das Recht, der Weitergabe Ihrer Daten zu 
widersprechen. 
 
Bitte geben Sie in Ihrem Widerspruch an, welche der oben 
aufgeführten Datenübermittlungen Sie nicht wünschen.  
 
Einwilligung zur Datenübermittlung über Alters- und Eheju-
biläen ( § 35 Abs. 3 MG NRW) und Aufnahme in ein Ad-
ressbuch ( § 35 Abs. 4 MG NRW) 
 
Die Weitergabe von Daten ist nur dann zulässig, wenn 
der Betroffene zuvor schriftlich eingewilligt hat. 
Ein Widerspruch gegen bzw. die Einwilligung zur vorge-
nannten Datenübermittlung kann entweder direkt bei der 
Bürgerberatung der Stadt Bad Salzuflen, Rudolph-
Brandes-Allee 19, 32105 Bad Salzuflen, eingelegt bzw. er-
teilt werden oder ist schriftlich an die 
 
   Stadt Bad Salzuflen 
   - Bürgerberatung - 
   32102 Bad Salzuflen 
zu richten. 
 
Vordrucke für die verschiedenen Widerspruchsrechte ge-
gen Datenübermittlungen aus dem Melderegister und Ein-
willigungserklärungen sind in der Bürgerberatung (Rathaus, 
Rudolph-Brandes-Allee 19, Erdgeschoss) erhältlich. 
 
Der Widerspruch muss spätestens  
- 6 Monate vor einer Wahl / einem Volksbegehren / 

Volksentscheid, 
Die Einwilligung spätestens  
- 3 Monate vor einem Alters- oder Ehejubiläum  
- 10 Monate vor Herausgabe eines Adressbuches 
bei der Meldebehörde eingegangen sein. 
 
Der Widerspruch bzw. die Einwilligung bleibt bis auf 
Widerruf gültig. 
 
Bad Salzuflen, d. 24.03.2014 
 
 
Stadt Bad Salzuflen 
 Der Bürgermeister    

Kr.Bl.Lippe 10.04.2014 
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154 2. Änderungsverordnung zur Verordnung über 

das Offenhalten von Verkaufsstellen in der 
Stadt Bad Salzuflen vom 18 Mai 2009 (KrBl. 
Lippe 25.05.2009) 

 
Aufgrund des § 6 Abs. 4 des Gesetzes zur Regelung der 
Ladenöffnungszeiten  (LÖG NRW) vom 16.November 2006 
zuletzt geändert vom 18.Mai.2013 (GV. NRW.S.208) und 
den §§ 27 ff. des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse 
der Ordnungsbehörden (OBG) vom 13. Mai 1980 
(GV.NRW.S. 765) wird von der Stadt Bad Salzuflen gem. 
Beschluss des Rates vom 26.03.2014 für das Gebiet der 
Stadt Bad Salzuflen folgende ordnungsbehördliche Verord-
nung erlassen: 
 

§ 1 
 
1.  -  §1 der Verordnung über das Offenhalten von Ver-
kaufsstellen der Stadt Bad Salzuflen an Sonn- und Feierta-
gen vom 18. Mai 2009 in der Fassung der 1. Änderungs-
verordnung erhält folgende Fassung: 
 

Ortsteil Salzuflen der Stadt Bad Salzuflen 
 
Verkaufsstellen im Ortsteil Salzuflen dürfen aus folgenden 
Anlässen jeweils an einem Sonntag in der Zeit von 13:00 
Uhr – 18:00 Uhr geöffnet sein: 
 
- Orchideenschau im Februar/März oder ein Servicetag/ 
Veranstaltung der Wochenmarktbe-   
   schicker  im April, 
 
- Salzsiederfest oder ein anderes Fest im Ortsteil im Mai 
 
- Weinfest oder ein anderes Fest im Ortsteil im August 
 
- Weihnachtsmarktsonntag am 2. Advent 
 
2.  -  § 3 Abs. 1 der genannten Verordnung erhält folgende 
Fassung: 
 
Findet in einem Jahr eine in §1 genannte Veranstaltung/ 
Fest nicht statt, so kann an dessen Stelle ein weiterer Ser-
vicetag/ Veranstaltung der Wochenmarktbeschicker im 
September/Oktober treten. 
 

§2 
 
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in 
Kraft. 
 
Ausgefertigt: 
 
Bad Salzuflen den 27.03.2014 
Stadt Bad Salzuflen 
Als örtliche Ordnungsbehörde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Änderungsverordnung wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht. 
 
Hinweis nach § 7 Absatz 6 Gemeindeordnung NRW: 
 
" Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach 
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr gel-
tend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmungen 

oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden, 

 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-

standet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Bei der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung, der 
sonstigen ortsrechtlichen Bestimmung und des Flächen-
nutzungsplans ist auf die Rechtsfolgen nach Satz 1 hinzu-
weisen." 
 
Bad Salzuflen, den 27.03.2014 
Stadt Bad Salzuflen 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Wolfgang Honsdorf 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2014 
 
 
 
155 Teilaufhebung des vorhabenbezogenen Be-

bauungsplanes Nr. 0722/V „Nahversorgungs-
markt Lockhausen“, Ortsteil Lockhausen;  Be-
handlung der vorgebrachten Stellungnahmen; 
- Selbstverpflichtungserklärung; - Satzungs-
beschluss   

 
Beschluss des Rates der Stadt Bad Salzuflen vom 
26.03.2014 

 
1. Behandlung der vorgebrachten Stellungnahmen:  

Über die während der Behörden- und Öffentlichkeitsbe-
teiligung zum Entwurf der Teilaufhebung des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes Nr. 0722/V „Nahversor-
gungsmarkt Lockhausen“, Ortsteil Lockhausen vorge-
brachten Stellungnahmen wird gemäß den in der Anla-
ge enthaltenen Beschlussvorschlägen entschieden. 

 
2.  Selbstverpflichtungserklärung  

Zur Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen im Sinne 
des § 1a Abs. 3 Satz 3 Baugesetzbuch (BauGB) wird 
die Selbstverpflichtungserklärung gegenüber der Unte-
ren Landschaftsbehörde beschlossen.  
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3. Satzungsbeschluss:  

Die Teilaufhebung des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes Nr. 0722/V „Nahversorgungsmarkt Lock-
hausen“, Ortsteil Lockhausen, in der Fassung vom 
12.12.2013 wird gemäß §§ 2 und 10 Baugesetzbuch 
(BauGB) in Verbindung mit § 13 BauGB und der §§ 7 
und 41 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) als Satzung beschlossen. Die 
zugehörige Begründung in der Fassung vom 
12.12.2013 wird ebenfalls beschlossen. 

 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Gemäß § 10 Abs. 3 S. 1 BauGB wird der vorstehende Sat-
zungsbeschluss hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Lage und Umfang der Teilaufhebung des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplanes Nr. 0722/V  
„Nahversorgungsmarkt Lockhausen“, Ortsteil Lockhausen 
sind aus dem in dieser Bekanntmachung abgedruckten 
Planausschnitt ersichtlich. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die Teilaufhebung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 0722/V, „Nah-
versorgungsmarkt Lockhausen“, Ortsteil Lockhausen in 
Kraft. 
 
Die Teilaufhebung des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes Nr. 0722/V „Nahversorgungsmarkt Lockhausen“, 
Ortsteil Lockhausen wird mit der Begründung gemäß § 10 
Abs. 3 S. 2 BauGB im Fachdienst Stadtplanung und 
Umwelt im Rathaus der Stadt Bad Salzuflen, Rudolph-
Brandes-Allee 19, 6. Obergeschoss, Zimmer 6.2, wäh-
rend der allgemeinen Dienststunden auf Dauer zu jeder-
manns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf 
Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Hinweise 
 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 215 BauGB 
 

a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 
 

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und 
des Flächennutzungsplanes und 
 

c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorganges,  

 
unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung der Satzung schrift-
lich gegenüber der Stadt Bad Salzuflen geltend ge-
macht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verlet-
zung begründen soll, ist darzulegen. Satz 1 gilt ent-
sprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB 
beachtlich sind.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 so-

wie Abs. 4 BauGB wird hingewiesen. Danach erlö-
schen Entschädigungsansprüche für nach §§ 39 bis 
42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn 
nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Ka-
lenderjahres, in dem die Vermögensnachteile einge-
treten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt 
wird. Der Entschädigungsberechtigte kann die Fällig-
keit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die 
Entschädigung schriftlich bei der Stadt Bad Salzuflen 
beantragt. 

 
3. Gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW kann die Verletzung von 

Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung gegen eine Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit ihrer Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden, es sei denn, 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 

ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,  

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Stadt Bad Salzuflen vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Stadt Bad Salzuflen, den    27.03.2014 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Honsdorf 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2014 
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Stadt Detmold 
 
156 Neubildung des Jugendhilfeausschusses der 

Stadt Detmold für die Wahlperiode 2014 - 2020 
 
Der Jugendhilfeausschuss wird nach der Kommunalwahl 
2014 neu konstituiert. Die im Bereich der Stadt Detmold 
wirkenden und anerkannten Träger der freien Jugendhilfe 
werden auf ihr Vorschlagsrecht gem. § 71 Abs. 1 Ziffer 2 
Achtes Buch des Sozialgesetzbuches – Kinder- und Ju-
gendhilfe – (SGB VIII) in Verbindung mit § 4 Abs. 4 des 
ersten Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugend-
hilfegesetzes (AG KJHG) und § 4 der Satzung für das Ju-
gendamt der Stadt Detmold hingewiesen.  
 
Die freien Träger haben mindestens 12 Frauen und Män-
ner als stimmberechtigte Mitglieder und deren Stellvertre-
ter/innen vorzuschlagen. Ziel ist es, ein paritätisches Ge-
schlechterverhältnis anzustreben.  
 
Aus diesen Vorschlägen wählt der Rat der Stadt Detmold 6 
stimmberechtigte Mitglieder und ihre persönlichen Stellver-
treter/innen für die Wahlzeit des Rates aus. Bei der Ernen-
nung sind die Vorschläge der Wohlfahrtsverbände und der 
Jugendverbände entsprechend der Bedeutung ihrer Arbeit 
für die Jugendhilfe im Bereich der Stadt Detmold ange-
messen zu berücksichtigen. 
 
Zum stimmberechtigten Mitglied des Jugendhilfeausschus-
ses kann nur gewählt werden, wer auch dem Rat angehö-
ren kann. Die/der zu Wählende muss u.a. also mindestens 
18 Jahre alt sein und ihren/seinen Hauptwohnsitz seit min-
destens 3 Monaten im Bereich der Stadt Detmold haben.  
 
Ihre Vorschläge richten Sie bitte schriftlich bis spätestens 
10. Mai 2014 an die 
 
Stadt Detmold 
Fachbereich Jugend, Soziales, Schule und Sport 
Stadtjugendamt 
Grabenstr. 1 
z. Hd. Frau Spruth 
32754 Detmold 
 
 
Rückfragen können ggf. gestellt werden an Frau Spruth, 
Tel.: 05231 977-969 oder a.spruth@detmold.de 
 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
157 Aufstellung der Flächennutzungsplanände-

rung; Nr. 14 „Eggestraße Ost“; Ortsteil: Pivi-
tsheide V.H.; Änderungsgebiet:: Bereich nörd-
lich und südlich der Eggestraße 

 
Es wird hiermit gem. § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) be-
kannt gemacht, dass der Ausschuss für Stadtentwicklung 
der Stadt Detmold in seiner Sitzung am 12.03.2014 
gem. § 41 (2) der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen die Einleitung des Verfahrens zur o. g. Än-
derung des Flächennutzungsplanes mit folgendem Wort-
laut beschlossen hat (Aufstellungsbeschluss): 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt  
 
I.  gem. § 2 (1) BauGB die Aufstellung der Flächennut-

zungsplanänderung Nr. 14 „Eggestraße Ost“  
Ortsteil: Pivitsheide V.H.  
Änderungsgebiet:  Bereich nördlich und südlich der 

Eggestraße,  
II.  gem. § 3 (1) i. V. m. § 4 (1) BauGB die Planungsab-

sichten frühzeitig auf Dauer eines Monats öffentlich 
darzulegen.  

III. Das Verfahren zur Teilaufhebung des Bebauungspla-
nes 20-06 „Eggestraße Ost“ wird eingestellt, soweit der 
von der Änderung des Flächennutzungsplanes umfass-
te räumliche Geltungsbereich betroffen ist.  

 
Lage und Umfang des betroffenen Bereiches sind aus dem 
in dieser Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug 
ersichtlich. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung der 
Stadt Detmold vom 12.03.2014 über die Aufstellung der 
Flächennutzungsplanänderung 
 
Nr. 14 „Eggestraße Ost“ 
Ortsteil:  Pivitsheide V.H. 
Änderungsgebiet: Bereich nördlich und südlich der 

Eggestraße 
 
wird hiermit gemäß § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) öf-
fentlich bekannt gemacht:  
 
Detmold, 18.03.2014 
 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2014 
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158 Hinweis auf eine öffentliche Bekanntmachung 

1. Änderung der öffentlich-rechtlichen Verein-
barung zur gemeinsamen Wahrnehmung der 
Aufgaben der Volkshochschule vom 
01.01.1999 

 
Die 1. Änderung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur 
gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgaben der Volks-
hochschule vom 01.01.1999 sowie die Genehmigung des 
Landrates des Kreises Lippe als untere staatliche Verwal-
tungsbehörde vom 14.03.2014 wurden in der Ausgabe des 
Kreisblattes – Amtsblatt des Kreises Lippe und seiner Städ-
te und Gemeinden – vom 25.03.2014 (Ausgabe Nr. 13) 
gemäß § 24 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (GkG) vom 01.10.1979 
(GV.NRW.S. 621), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 23.10.2012 (GV.NRW. S. 474), öffentlich be-
kannt gemacht. 
 
Auf diese Bekanntmachung wird hiermit gemäß § 24 Abs. 3 
S. 2 GkG i.V.m. § 17 der Hauptsatzung der Stadt Detmold 
hingewiesen. 
 
Detmold, den 28.03.2014 
 
 
Rainer Heller 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2014 
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Gemeinde Kalletal 
 
159 Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht 

in das Wählerverzeichnis und die Erteilung 
von Wahlscheinen für die Wahl zum 8. Europä-
ischen Parlament und die Kommunalwahlen in 
der Gemeinde Kalletal am 25. Mai 2014 

 
1. Das verbundene Wählerverzeichnis zur Wahl des Eu-

ropäischen Parlaments und zu den Kommunalwahlen 
der Gemeinde für die Europa-Wahlbezirke / die 
Stimmbezirke der Kommunalwahlen wird in der Zeit 
vom  

 
05. Mai 2014 bis 09. Mai 2014 

 
während der allgemeinen Öffnungszeiten im Wahlbüro 
Gemeinde Kalletal, Rintelner Straße 3, 32689 Kalletal, 
(Zimmer 4) für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme be-
reitgehalten. 
 
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlbe-
rechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten 
von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Per-
sonen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu 
machen, aus denen sich die Unrichtigkeit oder Unvoll-
ständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. 
Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich 
der Daten von Wahlberechtigten, für die im Meldere-
gister ein Sperrvermerk eingetragen ist. 
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfah-
ren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Daten-
sichtgerät möglich. 
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis einge-
tragen ist oder einen (getrennten)Wahlschein für die 
Europawahl und einen Wahlschein für die Kommunal-
wahl hat. 
 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvoll-
ständig hält, kann während der Einsichtsfrist, spätes-
tens am 09. Mai 2014 bis spätestens 12.00 Uhr, bei 
der Gemeinde Kalletal, Der Bürgermeister, Wahlamt, 
Rintelner Straße 3, 32689 Kalletal, Einspruch einlegen. 
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung 
zur Niederschrift eingelegt werden. Soweit die behaup-
teten Tatsachen nicht offenkundig sind, sind die erfor-
derlichen Beweismittel beizubringen oder anzugeben. 
 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis einge-
tragen sind, erhalten bis spätestens zum 04. Mai 2014 
eine verbundene Wahlbenachrichtigung für die Euro-
pawahl und die Kommunalwahlen. Die Benachrichti-
gungen enthalten auf der Rückseite einen Vordruck für 
einen gemeinsamen Antrag auf Erteilung eines Wahl-
scheins für die Europawahl und eines Wahlscheins für 
die Kommunalwahlen.  

 
 
 
 
 
 
 

 
In der Wahlbenachrichtigung sind der Wahlbezirk / 
Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem 
die Wahlberechtigten zu wählen haben. Barrierefrei 
zugängliche Wahlräume sind mit einem Rollstuhlpikto-
gramm gekennzeichnet. Ein Verzeichnis der barriere-
frei zugänglichen Wahlräume liegt während der allge-
meinen Öffnungszeiten bei der Gemeinde Kalletal, 
Wahlamt, Rintelner Straße 3, 32689 Kalletal (Zimmer 
4) zur Einsichtnahme aus. 
 
Wahlberechtigte, die keine Wahlbenachrichtigung er-
halten haben, aber glauben, wahlberechtigt zu sein, 
müssen Einspruch gegen das Wählerverzeichnis ein-
legen, wenn sie nicht Gefahr laufen wollen, ihr Wahl-
recht nicht ausüben zu können. 
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen werden und die bereits getrennte 
Wahlscheine und Briefwahlunterlagen beantragt ha-
ben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 
 
Die Kommunalwahlen und die Europawahlen fin-
den gleichzeitig statt. Wahlberechtigte, die bei den 
Kommunalwahlen und bei der Europawahl durch 
Briefwahl wählen wollen, müssen jeweils geson-
derte Wahlbriefe absenden. 
 

4. Wer einen Wahlschein für die Europawahl hat, kann 
an der Wahl im Kreis Lippe durch Stimmabgabe in ei-
nem beliebigen Wahlraum dieses Kreises oder durch 
Briefwahl teilnehmen. 
 
Wer einen Wahlschein für die Kommunalwahlen hat, 
kann an den Kommunalwahlen in seinem / ihrem 
Wahlbezirk durch Stimmabgabe in einem beliebigen 
Stimmbezirk des Wahlbezirks oder durch Briefwahl 
teilnehmen. 
 

5. Auf Antrag erhalten Wahlscheine und Briefwahlunter-
lagen 
 

• in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahl-
berechtigte,  

• nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene 
Wahlberechtigte, 

 
a) wenn sie nachweisen, dass sie ohne ihr Ver-

schulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das 
Wählerverzeichnis bis zum 04. Mai 2014 oder 
die Einspruchsfrist bis zum 09. Mai 2014 ver-
säumt haben, 
 

b) wenn das Recht auf Teilnahme an den Wahl 
erst nach Ablauf der Antragsfrist entstanden ist, 

 
c) wenn das Wahlrecht im Einspruchsverfahren 

festgestellt worden und die Feststellung erst 
nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur 
Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist. 

 
Für die Kommunalwahlen werden nicht in das Wäh-
lerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte noch bis 
zum 16. Tag vor der Wahl (09. Mai 2014) von Amts 
wegen in das Wählerverzeichnis eingetragen, wenn 
sich ihre Wahlberechtigung bis zu diesem Tag durch 
Eintragung in das Melderegister herausstellt. 
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Wahlscheine können mündlich oder schriftlich oder 
elektronisch beantragt werden. Die Schriftform gilt 
auch durch Telefax oder E-Mail gewahrt. Ein telefo-
nisch gestellter Antrag ist unzulässig. 
 
Wahlscheine können von Wahlberechtigten beantragt 
werden, die  
 

• in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
bis zum 23. Mai 2014, 18.00 Uhr, im Fall 
nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein 
Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur 
unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten 
möglich macht, noch bis zum Wahltag, 
15.00 Uhr. Wahlberechtigte, die glaubhaft 
versichern, dass ihnen die beantragten 
Wahlscheine nicht zugegangen sind, kön-
nen bis zum Tag vor der Wahl, 12.00 Uhr, 
neue Wahlscheine beantragen. 

• nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, aber aus den oben unter a) bis c) ge-
nannten Gründen Wahlscheine erhalten 
können, bis zum Wahltag, 15.00 Uhr. 

 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, 
dass er dazu berechtigt ist. Behinderte Wahlberech-
tigte können sich der Hilfe einer anderen Person be-
dienen, die mindestens 16 Jahre alt sein muss. 
 

6. Mit dem weißen Wahlschein für die Europawahl 
erhalten die Wahlberechtigten 

 
• einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises für 

die Europawahl, 
• einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag für 

die Europawahl, 
• einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag, auf 

dem die Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzu-
senden ist, aufgedruckt ist, 
und  

• ein Merkblatt für die Briefwahl.  
 
7. Mit dem gelben Wahlschein für die Kommunalwah-

len erhalten die Wahlberechtigten  
 

• zu den Gemeinde- und Kreiswahlen (Ratswahl, 
Kreistagswahl)  
1. den für beide Wahlen geltenden Wahlschein, 
2. je einen  

o roten Stimmzettel für die Kreistagswahl 
o einen blauen Stimmzettel für die Ge-

meinderatswahl 
3. den für alle Wahlen gemeinsamen amtlichen 

grünen Stimmzettelumschlag,  
4. einen amtlichen gelben Wahlbriefumschlag, 

auf dem die Anschrift, an die der Wahlbrief 
zurückzusenden ist, aufgedruckt ist, 
und 

5. ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Abholung von Wahlscheinen und Briefwahlunter-
lagen für eine andere Person ist nur möglich, wenn 
die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachge-
wiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der 
Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterla-
gen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich 
die bevollmächtigte Person auszuweisen. 
 
Bei der Briefwahl muss der Wähler die Wahlbriefe mit 
den Stimmzetteln und den Wahlscheinen getrennt für 
die Europawahl und die Kommunalwahlen so recht-
zeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der 
Wahlbrief für die  
 
• Europawahl dort spätestens am Wahltag bis 

18.00 Uhr, und 
 

• Kommunalwahlen dort spätestens am Wahltag 
bis 16.00 Uhr, 

 
eingeht. Später eingehende Wahlbriefe werden bei 
den Wahlen nicht berücksichtigt. 
 
Nähere Hinweise zur Briefwahl sind den getrennten 
Merkblättern für die Briefwahl, die mit den Briefwahl-
unterlagen übersandt werden, zu entnehmen. 
 
Der rote Wahlbrief für die Europawahl wird innerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere 
Versendungsform ausschließlich von der Deutschen 
Post AG unentgeltlich befördert. Der gelbe Wahlbrief 
für die Kommunalwahlen wird innerhalb der Bundes-
republik Deutschland gleichfalls von der Deutschen 
Post AG als Standardbrief ohne besondere Versen-
dungsform unentgeltlich befördert. 
Die Wahlbriefe können auch bei der auf dem Wahl-
brief angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
Kalletal, den 31. März 2014 
 
 
Andreas Karger 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2014 
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Stadt Lage 
 
160 Neubildung des Jugendhilfeausschusses der 

Stadt Lage für die Wahlperiode 2014 - 2020 
 
Der Jugendhilfeausschuss wird nach der Kommunalwahl 
2014 neu konstituiert. Die im Bereich der Stadt Lage wir-
kenden und anerkannten Träger der freien Jugendhilfe 
werden auf ihr Vorschlagsrecht gem. § 71 Abs. 1 Ziffer 2 
Achtes Buch des Sozialgesetzbuches – Kinder- und Ju-
gendhilfe – (SGB VIII) in Verbindung mit § 4 Abs. 4 des 
ersten Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugend-
hilfegesetzes (AG KJHG) und § 4 der Satzung für die 
Fachgruppe Jugend hingewiesen.  
 
Die freien Träger haben mindestens 12 Frauen und Män-
ner als stimmberechtigte Mitglieder und deren Stellvertre-
ter/innen vorzuschlagen. Ziel ist es, ein paritätisches Ge-
schlechterverhältnis anzustreben.  
 
Aus diesen Vorschlägen wählt der Rat der Stadt Lage 6 
stimmberechtigte Mitglieder und ihre persönlichen Stellver-
treter/innen für die Wahlzeit des Rates aus. Bei der Ernen-
nung sind die Vorschläge der Wohlfahrtsverbände und der 
Jugendverbände entsprechend der Bedeutung ihrer Arbeit 
für die Jugendhilfe im Bereich der Stadt Lage angemessen 
zu berücksichtigen. 
 
Zum stimmberechtigten Mitglied des JHA kann nur gewählt 
werden, wer auch dem Rat angehören kann. Die/der zu 
Wählende muss u.a. also mindestens 18. Jahre alt sein 
und seinen Hauptwohnsitz seit mindestens 3 Monaten in 
der Stadt Lage haben.  
 
Ihre Vorschläge richten Sie bitte schriftlich bis spätestens 
10. Mai 2014 an die 
 
Stadt Lage 
Der Bürgermeister  
z. Hd. Herrn Pahmeier 
32792 Lage 
 
Rückfragen können ggf. gestellt werden an Herrn Pahmei-
er, Tel.: 05232 601510  oder D.Pahmeier@lage.de 
 
 
Lage, den 25.03.2014 
Stadt Lage 
Der Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2014 
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Alte Hansestadt Lemgo 
 
161 Hinweis auf die 1. Satzung zur Änderung der 

Satzung des Abfallwirtschaftsverbandes Lippe 
vom 29.11.2013 

 
Die 1. Satzung zur Änderung der Satzung des Abfallwirt-
schaftsverbandes Lippe vom 29.11.2013 ist nach Ab-
schluss des Anzeigeverfahrens von der Aufsichtsbehörde 
am 16.12.2013 im Amtsblatt für den Regierungsbezirk 
Detmold veröffentlicht worden. 
 
Auf diese Veröffentlichung weise ich hiermit als Mitglied 
des Verbandes gem. § 11 Abs. 1 des Gesetzes über kom-
munale Gemeinschaftsarbeit hin. 
 
Lemgo, den 20.03.2014 
 
ALTE HANSESTADT LEMGO 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Austermann 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2014 
 
 
 
162 Alte Hansestadt Lemgo 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 61 27 
01.18 „Liemer Weg - Vergnügungsstätten“; 
Beschluss über Aufhebung des Aufstellungs-
beschlusses 

 
Es wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der z.Zt. geltenden Fas-
sung öffentlich bekannt gemacht, dass der Ausschuss für 
Wirtschaft und Stadtentwicklung des Rates der Alten Han-
sestadt Lemgo in seiner öffentlichen Sitzung am 
04.03.2014 folgenden Beschluss gefasst hat:  
 
“Der Ausschuss für Wirtschaft und Stadtentwicklung be-
schließt die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses vom 
26.10.2010 für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
Nr. 27 01.18 "Liemer Weg - Vergnügungsstätten". Das Ziel, 
an dieser Stelle Vergnügungsstätten zu konzentrieren, wird 
nicht weiter verfolgt.“  
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Beschluss des Ausschusses für Wirtschaft und Stadt-
entwicklung des Rates der Alten Hansestadt Lemgo vom 
04.03.2014 über die Aufhebung des Aufstellungsbeschlus-
ses vom 26.10.2010 für den vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan Nr. 27 01.18 "Liemer Weg - Vergnügungsstätten". 
wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in 
Verbindung mit § 52 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit 
der Verordnung über die Veröffentlichung von kommuna-
lem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung – Bekanntm-
VO) öffentlich bekannt gemacht.  
 
 
 
 
 
 

 
Hinweise: 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW vom 
02.09.1994, S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 23. Oktober 2012 (GV. NRW. vom 
30.10.2012, S. 474)  gegen Satzungen, sonstige ortsrecht-
liche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ab-
lauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung o-
der der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öf-
fentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 
 
Dies gilt entsprechend für das Zustandekommen dieses 
Beschlusses des Ausschusses für Wirtschaft und Stadt-
entwicklung des Rates der Alten Hansestadt Lemgo vom 
04.03.2014 über die Aufhebung des Aufstellungsbeschlus-
ses vom 26.10.2010 für den vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan Nr. 27 01.18 "Liemer Weg - Vergnügungsstätten". 
 
Lemgo, den 17.03.2014 
 
ALTE HANSESTADT LEMGO 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Austermann 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2014 
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163 Neubildung des Jugendhilfeausschusses der 

Alten Hansestadt Lemgo für die Wahlperiode 
2014 - 2020 

 
Der Jugendhilfeausschuss wird nach der Kommunalwahl 
2014 neu konstituiert. Die im Bereich der Alten Hansestadt 
Lemgo wirkenden und anerkannten Träger der freien Ju-
gendhilfe werden auf ihr Vorschlagsrecht gem. § 71 Abs. 1 
Ziffer 2 Achtes Buch des Sozialgesetzbuches – Kinder- und 
Jugendhilfe – (SGB VIII) in Verbindung mit § 4 Abs. 4 des 
ersten Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugend-
hilfegesetzes (AG KJHG) und § 4 der Satzung für das Ju-
gendamt der Alten Hansestadt Lemgo hingewiesen.  
 
Die freien Träger haben mindestens 12 Frauen und Män-
ner als stimmberechtigte Mitglieder und deren Stellvertre-
ter/innen vorzuschlagen. Ziel ist es, ein paritätisches Ge-
schlechterverhältnis anzustreben.  
 
Aus diesen Vorschlägen wählt der Rat der Alten Hanse-
stadt Lemgo 6 stimmberechtigte Mitglieder und ihre per-
sönlichen Stellvertreter/innen für die Wahlperiode des Ra-
tes aus. Bei der Ernennung sind die Vorschläge der Wohl-
fahrtsverbände und der Jugendverbände entsprechend der 
Bedeutung ihrer Arbeit für die Jugendhilfe im Bereich der 
Alten Hansestadt Lemgo angemessen zu berücksichtigen. 
 
Zum stimmberechtigten Mitglied des JHA kann nur gewählt 
werden, wer auch dem Rat angehören kann. Die/der zu 
Wählende muss u.a. also mindestens 18. Jahre alt sein 
und seinen Hauptwohnsitz seit mindestens 3 Monaten im 
Bereich der Alten Hansestadt Lemgo haben.  
 
Ihre Vorschläge richten Sie bitte schriftlich bis spätestens 
10. Mai 2014 an die 
 
Alte Hansestadt Lemgo 
Der Bürgermeister 
Jugend und Schule 
Herrn Portong 
Marktplatz 4 
32657 Lemgo 
 
Für eventuelle Rückfragen steht Ihnen Herr Portong, Tel. 
05261/ 213-454 oder t.portong@lemgo.de zur Verfügung. 
 
 
Lemgo, 21. März 2014 
Alte Hansestadt Lemgo 
Der Bürgermeister 
Jugend und Schule 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2014 
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Stadt Horn-Bad Meinberg 
 
164 Hinweis auf eine öffentliche Bekanntmachung 

Erste Änderung der öffentlich-rechtlichen Ver-
einbarung zwischen den Städte Detmold und 
Horn-Bad Meinberg und der Gemeinde 
Schlangen vom 01.01.1999 über die gemein-
same Wahrnehmung der Aufgaben der Volks-
hochschule 

 
Die erste Änderung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 
zwischen den Städte Detmold und Horn-Bad Meinberg und 
der Gemeinde Schlangen vom 01.01.1999 über die ge-
meinsame Wahrnehmung der Aufgaben der Volkshoch-
schule sowie die Genehmigung des Landrates des Kreises 
Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde vom 
14.03.2014 wurden in der Ausgabe des Kreisblattes – 
Amtsblatt des Kreises Lippe und seiner Städte und Ge-
meinden – vom 25.03.2014 (Ausgabe Nr. 13, Seite 201) 
gemäß § 24 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (GkG) vom 01.10.1979 (GV. NRW. 
S. 621), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
23.10.2012 (GV. NRW. S. 474), öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Auf diese Bekanntmachung wird hiermit gemäß § 24 Abs. 3 
Satz 2 GkG in Verbindung mit § 13 Abs. 1 der Hauptsat-
zung der Stadt Horn-Bad Meinberg hingewiesen. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 27.03.2014 
 
 
Stadt Horn-Bad Meinberg 
Der Bürgermeister 
 
Eberhard Block 

Kr.Bl. Lippe 10.04.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



242 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 

Stadt Schieder-Schwalenberg 
 
165 6. - vereinfachte - Änderung des Bebauungs-

plans 02/03 "Brinkfeld" der Stadt Schieder-
Schwalenberg, Ortsteil Schwalenberg gem. 
§ 13 BauGB 

 
Entwurfsbeschluss und Beschluss über die Beteili-
gung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss des Rates der Stadt 
Schieder-Schwalenberg hat in seiner Sitzung am 
18.02.2014 folgenden Beschluss gefasst: 
 
Der Bebauungsplan 02/03 „Brinkfeld“ der Stadt Schieder-
Schwalenberg für den Ortsteil Schwalenberg soll gemäß § 
13 BauGB geändert werden.  
 
Wesentlicher Inhalt der Änderung ist, dass Garagen 
und Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO auf den nicht 
überbaubaren Flächen zugelassen werden können.  
 
Der Geltungsbereich wird im beigefügten Lageplan darge-
stellt.  
 
Auf die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der 
Behörden und Träger öffentlicher Belange wird gemäß § 13 
Absatz 2 Ziff. 1 verzichtet. Die Verwaltung wird beauftragt, 
gemäß § 13 Abs. 2 Ziff. 2 die Beteiligung der Öffentlichkeit 
nach § 3 Abs. 2 BauGB und die Behördenbeteiligung nach 
§ 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen.  
 
Geltungsbereich 
 
Der räumliche Geltungsbereich ist im beigefügten Planaus-
zug umrandet dargestellt. Der Planauszug ist für die Ab-
grenzung des Geltungsbereiches der Änderung verbindlich. 
 
Gemäß § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuches wird der Sat-
zungsentwurf nebst Begründung in der Zeit vom 
 

23. April bis einschließlich 23. Mai 2014 
 
öffentlich ausgelegt. 
 
Während der Auslegungszeit können Stellungnahmen ab-
geben werden bei dem 
 
Bürgermeister der Stadt Schieder-Schwalenberg 
Fachbereich 2 – Stadtentwicklung 
Im Kurpark 2 (Palais), Zimmer 17 / 19 
32816 Schieder-Schwalenberg 
 
Hier liegt auch der Satzungsentwurf mit Begründung aus, 
und zwar während folgender Zeiten: 
 

montags bis freitags 8.00 Uhr bis 
12.00 Uhr 

montags bis mittwochs zusätzlich 
14.00 Uhr bis 15.30 Uhr 

donnerstags zusätzlich 14.00 Uhr 
bis 17.00 Uhr 
 
Außerhalb dieser Zeiten kann nach Vereinbarung ebenfalls 
eine Einsicht erfolgen. 
 
 

 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über die Bebauungsplanänderung 
unberücksichtigt bleiben (§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB). 
 
Schieder-Schwalenberg, den 17.03.2014 
 
 
Gert Klaus 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2014 
 
Darstellung des räumlichen Geltungsbereichs der 6. Än-
derung des Bebauungsplans 02/03 „Brinkfeld“ der Stadt 

Schieder-Schwalenberg, Ortsteil Schwalenberg 

 
(Karte ohne Maßstab und Planaussagen) 

 
 
 
166 24. Änderung des Flächennutzungsplans und 

5. Änderung des Bebauungsplans 01/10 
„Hainberg“ der Stadt Schieder-Schwalenberg 

 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
 
Der Entwurf der 5. Änderung des Bebauungsplans 01/10 
„Hainberg“ und der Entwurf der 24. Änderung des Flächen-
nutzungsplans der Stadt Schieder-Schwalenberg werden 
nebst den entsprechenden Begründungen zur Beteiligung 
der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausge-
legt.  
 

Gegenstand 
der 24. Änderung des Flächennutzungsplans 

und 
der 5. Änderung des Bebauungsplans 

ist die Umwandlung 
des vorhandenen Sondergebietes für Wochenend- 

und Ferienhäuser in Wohngebiet. 
 
Neben den konkreten Planfestsetzungen und deren Be-
gründungen sind weitere Angaben zu den Umwelt bezoge-
nen Auswirkungen in Bezug auf Natur- und Landschafts-
schutz, sowie Vorkommen und Auswirkungen artenschutz-
rechtlicher Art für mögliche Bestände von planungsrelevan-
ten Fledermausarten, sowie entsprechender Brutvogelfau-
na verfügbar. Mit weiteren Auswirkungen artenschutzrecht-
licher Art ist nicht zu rechnen. 
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Geltungsbereich 
 
Der räumliche Geltungsbereich ist in der beigefügten Über-
sichtskarte (ohne Maßstab und ohne Planaussagen) um-
randet und verbindlich dargestellt.  
 
Gemäß § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuches werden die 
vorgenannten Planentwürfe und Unterlagen in der Zeit vom 
 

23. April bis einschließlich 23. Mai 2014 
 
öffentlich ausgelegt. 
 
Der vormals bekannt gemachte Termin zur Beteiligung der 
Öffentlichkeit wird aufgehoben. 
 
Während der Auslegungszeit können Stellungnahmen ab-
geben werden bei dem 
 
Bürgermeister der Stadt Schieder-Schwalenberg 
Fachbereich 2 – Stadtentwicklung 
Im Kurpark 2 (Palais), Zimmer 17 / 19 
32816 Schieder-Schwalenberg 
 
Hier liegen die entsprechenden Planentwürfe nebst vorgenannten Anlagen während folgender Zeiten aus: 
 
montags bis freitags 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
montags bis mittwochs zusätzlich 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr 
donnerstags zusätzlich 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
 
Außerhalb dieser Zeiten kann nach Vereinbarung ebenfalls 
eine Einsicht erfolgen.  
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über die Flächennutzungsplanände-
rung und die Bebauungsplanänderung unberücksichtigt 
bleiben (§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB). 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der Entwurf der Änderung des Flächennutzungsplans und des Bebauungsplans und die Durchführung der Beteili-
gung der Öffentlichkeit werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Schieder-Schwalenberg, den 24.03.2014 
 
Stadt Schieder-Schwalenberg 
Der Bürgermeister 
 
 
Gert Klaus 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Darstellung des räumlichen  
Geltungsbereiches der 
24. Änderung des Flächennutzungsplans und 5. 
Änderung des Bebauungsplans  
01/10 „Hainberg“ 
der Stadt Schieder-Schwalenberg 

 

 
 

(Karten ohne Maßstab und ohne Planaussagen) 
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Gemeinde Schlangen 
 
167 Inkrafttreten des Bebauungsplan Nr. S 3.2 der 

Gemeinde Schlangen, Gebiet zwischen Det-
molder Straße, Kohlstädter Straße, Parkstraße 
und Rosenstraße /  
Querweg im OT Schlangen (Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. S 3) 

 
Der Rat der Gemeinde Schlangen hat in seiner Sitzung am 
21. März 2013 folgenden Beschluss gefasst: 
 
Der Bebauungsplan Nr. S 3.2 "Lünings Hof" wird mit den 
textlichen Festsetzungen und der Begründung gemäß § 10 
des Baugesetzbuches (BauGB) als Satzung beschlossen. 
 
Der Satzungsbeschluss für die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. S 3.2 "Lünings Hof" ist gemäß § 10 (3) 
BauGB öffentlich bekannt zu machen. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Hiermit wird gemäß § 2 Abs. 3 BekanntmachungsVO NRW 
bestätigt, dass der obige Wortlaut des Beschlusses zum 
Bebauungsplan Nr. S 3.2 der Gemeinde Schlangen, Gebiet 
zwischen Detmolder Straße, Kohlstädter Straße, Parkstra-
ße und Rosenstraße / Querweg im OT Schlangen (Ände-
rung des Bebauungsplanes Nr. S 3) gefasst hat, überein-
stimmt und dass die nach § 2 Abs. 1 und 2 Bekanntma-
chungsVO NRW einzuhaltenden Formvorschriften einge-
halten wurden. 
 
Die Bekanntmachung des Beschlusses zum Bebauungs-
plan Nr. S 3.2 der Gemeinde Schlangen, Gebiet zwischen 
Detmolder Straße, Kohlstädter Straße, Parkstraße und Ro-
senstraße / Querweg im OT Schlangen (Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. S 3) gem. § 2 Abs. 1 BauGB wird hier-
mit angeordnet. 
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem in dieser 
Bekanntmachung abgedruckten Übersichtsplan ersichtlich. 
 
Für die genaue Umgrenzung sind die in den Bebauungs-
planunterlagen vorgenommenen Grenzeintragungen ver-
bindlich. 
 
Gemäß § 10 i. V. mit § 8 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbu-
ches tritt mit Vollzug dieser Bekanntmachung der Bebau-
ungsplan Nr. S 3.2 der Gemeinde Schlangen, Gebiet zwi-
schen Detmolder Straße, Kohlstädter Straße, Parkstraße 
und Rosenstraße / Querweg im OT Schlangen (Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. S 3) in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan wird mit der Begründung im Bauamt 
der Gemeinde, Im Dorfe 2, 33189 Schlangen, zu jeder-
manns Einsicht bereit gehalten. 
 

Hinweise 
 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der in 

§ 214 Abs. 1 Nummern 1 und 2 des Baugesetzbuches 
verzeichneten Verfahrens- und Formvorschriften unbe-
achtlich ist, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung gegenüber der Gemeinde 
Schlangen geltend gemacht worden ist. 
 
 
 

 
Mängel der Abwägung sind gem. § 215 Abs. 1 Nr. 2 
des Baugesetzbuches ebenfalls unbeachtlich, wenn 
sie nicht innerhalb von 7 Jahren seit dieser Bekannt-
machung gegenüber der Gemeinde Schlangen schrift-
lich geltend gemacht worden sind. 
 
Der Sachverhalt, der die Verletzung von Form- oder 
Verfahrensvorschriften oder den Mangel der Abwä-
gung begründen soll, ist darzulegen. 
 

2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und 2 
sowie Abs. 4 des Baugesetzbuches über die Entschä-
digung von durch den Bebauungsplan eintretenden 
Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und 
das Erlöschen entsprechender Entschädigungsan-
sprüche wird hingewiesen. 

 
3. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-

ten der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung kann gem. § 7 Abs. 6 GO NW nach Ablauf ei-
nes Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öf-

fentlich bekannt gemacht worden, 
 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbe-
schluss vorher beanstandet oder 

 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-

über der Gemeinde Schlangen vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und 
die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Schlangen, 19. März 2014 
 
Gemeinde Schlangen 
Der Bürgermeister 
 
 
Ulrich Knorr 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2014 
 
Übersichtsplan des Bebauungsplanes Nr. S 3.2 der  
Gemeinde Schlangen, Gebiet zwischen Detmolder 
Straße, Kohlstädter Straße, Parkstraße und Rosenstra-
ße / Querweg im OT Schlangen  
(Änderung des Bebauungsplanes Nr. S 3) 
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168 Hinweis auf eine öffentliche Bekanntmachung 

1. Änderung der öffentlich-rechtlichen Verein-
barung zur gemeinsamen Wahrnehmung der 
Aufgaben der Volkshochschule vom 
01.01.1999 

 
Die 1. Änderung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur 
gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgaben der Volks-
hochschule vom 01.01.1999 sowie die Genehmigung des 
Landrates des Kreises Lippe als untere staatliche Verwal-
tungsbehörde vom 14.03.2014 wurden in der Ausgabe des 
Kreisblattes – Amtsblatt des Kreises Lippe und seiner Städ-
te und Gemeinden – vom 25.03.2014 (Ausgabe Nr. 13) 
gemäß § 24 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (GkG) vom 01.10.1979 (GV. NRW. S. 
621), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
23.10.2012 (GV. NRW. S. 474), öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Auf diese Bekanntmachung wird hiermit gemäß § 24 Abs. 3 
Satz 2 GkG i. V. m. § 15 Abs. 1 der Hauptsatzung der Ge-
meinde Schlangen hingewiesen. 
 
Schlangen, den 28.03.2014 
In Vertretung 
 
 
Frank Rayczik 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2014 
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Jobcenter Lippe 
 
169 Öffentliche Zustellung eines Aufhe-

bungsbescheides 
 
Öffentliche Zustellung eines Aufhebungsbescheides 
vom 26.03.2014 für die Zeit ab 01.04.2014  
an Herrn Mike Bobek,letzte bekannte Adresse: Haupt-
str. 53, bei Mörtenhuber, 32699  Extertal  
 
An Herrn Mike Bobek  ist am 26.03.2014 unter dem 
Aktenzeichen 62332200200950 ein Aufhebungsbescheid 
erlassen worden. 
 
Der Bescheid kann nicht zugestellt werden, da Herr Mike 
Bobek unbekannt verzogen ist. 
 
Gemäß § 10 des Landeszustellungsgesetzes NRW vom 
07. März 2006 wird daher der Bescheid durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Er gilt als  zugestellt, wenn 
seit dem Tage dieser Bekanntmachung mehr als zwei Wo-
chen vergangen sind. Mit der Zustellung beginnt die 
Widerspruchsfrist, nach deren Ablauf Rechtsmittel grund-
sätzlich nicht möglich sind.  
 
Der Betroffene kann den Bescheid beim Jobcenter Lippe, 
Standort Extertal, Wirtschaftliche Hilfen, Schulstr. 8, in 
32699 Extertal, Zimmer 5 während der üblichen Dienstzei-
ten in Empfang nehmen. 
 
Etertal, den 26.03.2014 
 
Jobcenter Lippe 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
-Der Vorstand- 
Wirtschaftliche Hilfen 
Im Auftrag 
 
 
Gudrun Schneider 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2014 
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Sparkasse Paderborn-Detmold 
 
170 Aufgebot von Sparurkunden 
 
Die Sparurkunde Nr.  3706702010 und  Nr. 3706215138 
ausgestellt von der Sparkasse Paderborn-Detmold als 
Rechtsnachfolger der Sparkasse Detmold sind abhanden 
gekommen. 
 
Der Inhaber der Sparurkunden wird aufgefordert, seine 
Rechte binnen 3 Monaten unter Vorlage der Sparurkunden 
anzumelden. 
 
Werden die Sparurkunden nicht vorgelegt, werden sie für 
kraftlos erklärt. 
 
Paderborn, 24.03.2014 
 
 
Sparkasse Paderborn-Detmold 
Der Vorstand 

Kr.Bl.Lippe 10.04.2014 
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Einzelpreis dieser Nummer 0,51 € 
Bezug und Lieferung des Kreisblattes durch Kreis Lippe, Der Landrat, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold. 

Einzellieferung nur gegen Voreinsendung des Betrages zuzüglich Versandkosten auf das  
Konto 18  bei der Sparkasse Detmold  (BLZ 476 501 30). 

Bezugsgebühren jährlich 53,69 €. In den vorgenannten Preisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.  
Redaktionsschluss jeweils am 1. bzw. 15. eines Monats um 16:00 Uhr, Erscheinungstermin jeweils am 10. bzw. 25. eines Monats. 

Herausgeber: Kreis Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold 

Verantwortlich für die veröffentlichten Texte sind die Städte und Gemeinden bzw. die jeweiligen Institutionen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


